
Nachfolgende Gliederung gilt für alle Ausbildungsberufe, die in der Kalkulation und im 
Datensatz nach § 21 KHEntgG getrennt darzustellen sind.

Lfd. 
Nr.

Kostenarten 1)

(Zu finanzierende Tatbestände)
 Kostenartengruppen für 

Kalkulationsschema

1 Hauptberufliches Lehrpersonal
1.01 Schulleitung*
1.02 Hautpamtliche Lehrkräfte*
2 Kosten des nebenberuflichen Lehrpersonals 
3 Kosten der Praxisanleitung **
3.01 Praktische Anleitung durch Praxisanleiter/-innen einschl. evtl. Reisekosten
3.02 Arbeitsausfallkosten für die Teilnahme an Weiterbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen zum/zur Praxisanleiter/-in
3.03 Kosten Qualifikation von Praxisanleiter/-Iinnen
3.04 Kosten der Auszubildenden während der Praxiseinsätze mit Ausnahme Vergütung (z. 

B. Fahrtkostenerstattungen)
4 Allgemeiner Sachaufwand
4.01 Lehr- und Arbeitsmaterialien

(z. B. Reagenzien, Röntgenfilme, Übungs-Arbeits- und Demonstrationsmaterialien, 
etc.)

4.02 Lernmittel für Auszubildende und Lehrpersonal (z. B. Fachbücher und 
Fachzeitschriften)

4.03 Reisekosten und Gebühren f. Studienfahrten, Seminare, Arbeitstagungen, Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen

4.04 Büro- und Schulbedarf
4.05 Porto, Telefon, Fax, Online-Dienste
4.06 Rundfunk- und Fernsehgebühren
4.07 Anwendungssoftware
4.08 Prüfungen/Klausuren (z. B. Honorare, Reisekosten, etc.)
4.09 Raum- und Geschäftsausstattung, soweit es sich um Verbrauchsgüter (inkl. 

Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 60 €) und 
Gebrauchsgüter handelt.

4.10 Qualitätssicherung, Evaluation, Zertifizierung
4.11 Personalbeschaffungskosten
4.12 Beratungs-, Abschluss und Prüfungskosten
4.13 Sonstige Kosten Sachaufwand Ausbildungsstätte
5 Sonstiger Personalaufwand sowie Personalaufwand der z entralen Verwaltung 

und sonstiger zentraler Dienste
5.01 Sonstige direkt gebuchte Personalkosten (z.B. Sekretariat)
5.02 Allgemeine Verwaltung (z. B. Personalabteilung, Wirtschaftsabteilung, etc.)
5.03 Sonstige zentrale Dienste (z. B. Technischer Dienst, Werkstätten, Hausmeister, 

Reinigungsdienst etc.)
6 Betriebskosten des Schulgebäudes
6.01 Betriebskosten der Gebäude(-teile) und Räume, die von der Ausbildungsstätte 

genutzt werden, ggf. anteilige Zurechnung (Unterrichtsräume, Demonstrationsräume, 
Gruppenarbeitsräume, Büros, Laboratorien, Medienraum, Besprechungsräume, 
Bibliothek, Sanitärräume, Archiv, etc.) wie
- Wasser, Abwasser, Energie, Brennstofe
- Wirtschaftsbedarf (z. B. Gebäudereinigung,)
- Steuern, Abgaben (z. B. Müllabfuhr), Versicherungen
- Instandhaltung/Unterhalt der Außenanlagen
- Gebrauchsgüter
- Mietnebenkosten für Ausbildungsräume

7 Sonstige Kosten der theoretischen und praktischen Ausbi ldung
1)

* Kosten nach Kontengruppen 60 bis 64 der KHBV
**

Anlage 1  zur Rahmenvereinbarung nach § 17 a Abs. 2 Nr. 1 KHG vom 20.12.2007

Aufstellung über die zu finanzierenden Tatbestände gemäß § 17 a Abs. 2 Nr. 1 KHG

Teil 1: Kosten der Ausbildungsstätten

1. Theoretischer und praktischer Unterricht

2. Praktische Ausbildung

3. Sachaufwand der Ausbildungsstätte

4. Gemeinkosten

Die Kosten von Kooperationspartnern sind ggf. mit einzubeziehen.

Die Vertragsparteien auf Bundesebene erzielen zu diesem Sachverhalt keine Einigung. Die Anerkennung der Mehrkosten aus der 
Umsetzung des Krankenpflegegesetzes bezüglich der praktischen Anleitung durch qualifizierte Praxisanleiter/innen ist durch die 
Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 KHG zu bestimmen.
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Ausbildungsberuf: Gesundheits- und Krankenpflege

Berechnungsgrundlagen
Berechnungsformel zur Ermittlung der 

Mehrvergütungen
Ausbildungsvergütungen*
Kosten einer examinierten Vollkraft in der Gesundheits- und Krankenpflege
Anzahl der Auszubildenden in Vollkräften

Ausbildungsberuf: Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Ausbildungsvergütungen*
Kosten einer examinierten Vollkraft in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
Anzahl der Auszubildenden in Vollkräften

Ausbildungsberuf: Krankenpflegehilfe

Ausbildungsvergütungen*
Kosten einer examinierten Vollkraft in der Gesundheits- und Krankenpflege
Anzahl der Auszubildenden in Vollkräften

Ausbildungsberuf: Hebammen

Ausbildungsvergütungen*
Anzahl der Auszubildenden in Vollkräften

* Kosten nach Kontengruppen 60 bis 64 der KHBV

Ausbildungsvergütungen
./. Ø Kosten exam. VK
x (Anzahl Azubi : Anrechnungsverhältnis 9,5)

Ausbildungsvergütungen
./. Ø Kosten exam. VK
x (Anzahl Azubi : Anrechnungsverhältnis 9,5)

Teil 2: Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen

Ausbildungsvergütungen
./. Ø Kosten exam. VK
x (Anzahl Azubi : Anrechnungsverhältnis 6)
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